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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.2001

Norm

StPO §381 Abs1

StPO §381 Abs3

StPO §389 Abs1

TKG §89 Abs2

TKG §89 Abs3

Rechtssatz

Dem Betreiber eines Telekommunikationsdienstes zu ersetzende Kosten seiner Mitwirkung an der Überwachung eines

Fernmeldeverkehrs sind als nicht in § 381 Abs 1 Z 2 bis 8 StPO besonders angeführte Kosten des Strafverfahrens bei

Bestimmung des Pauschalkostenbeitrages (innerhalb der durch § 381 Abs 3 StPO gezogenen Grenzen) zu

berücksichtigen.
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